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Ordnung zur Änderung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Kassel vom 

16.03.2003 (Zweite Änderung) 

 

 

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

 

Mitberichterstatter/-in: Stadtkämmerer Christian Geselle 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 

Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Kassel vom 16.03.2003 (Zweite 

Änderung) in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 

 

Die vorgesehenen Änderungen haben im Wesentlichen klarstellenden Charakter. 

Sie dienen dazu, die in der praktischen Umsetzung der bisherigen 

Benutzungsordnung aufgetretenen Lücken zu schließen. 

 

Die gesondert entgeltpflichtigen Ausleihen sind bisher lediglich in dem 

Entgeltverzeichnis der Stadtbibliothek Kassel geregelt gewesen. 

 

Entgeltpflichtige Medien sind derzeit bereits von der Verlängerungsmöglichkeit 

ausgenommen. Kunstobjekte der Artothek sollen hingegen zweimal verlängert 

werden können, um die Auslastung zu erhöhen und den Ansprüchen der 

Nutzer/innen entgegenzukommen. 

 

Mit der Nennung des Neubeschaffungswertes erfolgt eine Präzisierung des 

Maximalbetrages, der bei ausbleibender Medienrückgabe oder Beschädigung der 

entliehenen Medien durch die Stadt in Rechnung gestellt wird. 

 

Als Anlage 2 ist eine Synopse beigefügt. 

 

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 16.11.2015 entsprechend 

beschlossen. 

 

 

Bertram Hilgen 

Oberbürgermeister 




